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Geschichtlichkeit des Dogmas der
Darf s mM Glauben EeUEeSs geben?

v TIrends gibt CS selbst bei Frömmigkeitsformen un Glaubensinhalten In
der Kirche An ausgewählten Beispielen zeigt Autor, WI1e un
1M Laufe der Geschichte lang geglaubte Glaubensinhalte verbindlich
glaubenden Dogmen erklärt worden sind, WI1e sıch aber auch eue Jlau-
bensinhalte herausgebildet aDen, die, obwohl S1e sıch nicht direkt AUS der
Heiligen Schrift en ableiten liefßen, angesichts veränderter kultureller
mstiande un pastoraler Bedürfnisse der Gläubigen dennoch ihre Berech-
tigung en (Redaktion)

„Semper idem (immer dasse  ß tel So el CS eiwa ZU. Abschluss der
diesem Wahlspruch hat ardına. TE- Definitionsbulle VO  b 1950 „Sollte aher,
C0 (I)ttavlanı (1890-1979), der Jangjähri- Was (jott verhüte, einer WASCHL, Clas WEe-

SC ekretär des 1C1UmM (SO autete VOTL der eugnen Ooder ADSIC  1C. In WEeIl-
der Kurienreform Pauls VI Cie Dienstbe- fel ziehen, Was VO  b Uns definiert WUT -

zeichnung des Leılters der heutigen (jlau- de, soll CI wIissen, dass VO göttlichen
benskongregation), auf dem Vatikanum und katholischen Glauben völlig abgefal-
2— 965) dessen Reformen auszubrem- len ist.  «2 Wurde hier lediglich clas Außern
SCI1 versucht.‘! Das bedeutete TEMNC auch VO  b Zweifeln sanktioniert, War CS och

e1in Jahrhundert früher bereits der edan-für diese auf Kontinultä festgelegte Behör-
de nicht, dass CS In (;laubensdingen nichts ke cdaran: „Sollten er, Was (jott verhü-

t 3 sich welche herausnehmen, 1M erzeneues geben könne. Man konnte Ja präzise
Cie aten angeben, denen Cie Jungsten anders sinnen, als VO  b Uns definiert
Dogmatisierungen VOISCHOÖI TE worden wurde, sollen diese erkennen und fort-

Cie Unbefleckte Empfängnis Mar1- wIissen, dass S16e, Urc. eigenen Richt-
CI Dezember 1854, Cie Untfehlbar- spruch verurteilt, Schiftfbruch 1M Glauben
keit und der Jurisdiktionsprimat des Paps- erlitten en und VO  u der Einheit der KIr-
tes Juli 15/0, Cie ulnahme Mar1- che abgefallen sind, und Class S1e außerdem
CI In den Himmel November 1950 Urc. ihre Tat selbst den VO Recht festge-
Vor diesen Terminen MUsstien katholische legten Strafen unterliegen, Wenn S1€ CS

Christen diese Dogmen nicht für wahr SCH sollten, das, Was S1E 1M erzen sinnen,
halten, danach S1€ Cdazu verpflich- Mundlıch, SCHF1IUC oder auf irgendeine

Vgl Massımo Faggioli, Art Ottavlanl, 1N: Michael Quisinsky / Peter Walter / Clemens Carl, Per-
sonenlexikon zu /welten Vatikanischen Konzil, Freiburg Br -—-Basel-Wien 04
Pi14is AÄITL., Bulle Munificentissimus DEUS, November 1950 1N: Heinrich Denzinger / Peter Hu-
HETTMHAFTEN (He.) Kompendium der Glaubensbekenntnisse un: kirchlichen Lehrentscheidungen,
Freiburg Br -Basel-Wien 27017 er DH), hier 3904
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Geschichtlichkeit des Dogmas oder: 
Darf es im Glauben Neues geben?

◆ Trends gibt es selbst bei Frömmigkeitsformen und Glaubensinhalten in 

der Kirche. An ausgewählten Beispielen zeigt unser Autor, wie und warum 

im Laufe der Geschichte lang geglaubte Glaubensinhalte zu verbindlich zu 

glaubenden Dogmen erklärt worden sind, wie sich aber auch neue Glau-

bensinhalte herausgebildet haben, die, obwohl sie sich nicht direkt aus der 

Heiligen Schrift  haben ableiten ließen, angesichts veränderter kultureller 

Umstände und pastoraler Bedürfnisse der Gläubigen dennoch ihre Berech-

tigung haben. (Redaktion)

1 Vgl. Massimo Faggioli, Art. Ottaviani, in: Michael Quisinsky / Peter Walter / Clemens Carl, Per-
sonenlexikon zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Freiburg i. Br.–Basel–Wien 22013, 204.

2 Pius XII., Bulle Munifi centissimus Deus, 1. November 1950: in: Heinrich Denzinger / Peter Hü-
nermann (Hg.), Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, 
Freiburg i. Br.–Basel–Wien 452017 (= DH), 3900 – 3904, hier: 3904.

„Semper idem (immer dasselbe)“ – unter 

diesem Wahlspruch hat Kardinal Alfre-

do Ottaviani (1890–1979), der langjähri-

ge Sekretär des S. Officium (so lautete vor 

der Kurienreform Pauls VI. die Dienstbe-

zeichnung des Leiters der heutigen Glau-

benskongregation), auf dem 2. Vatikanum 

(1962–1965) dessen Reformen auszubrem-

sen versucht.1 Das bedeutete freilich auch 

für diese auf Kontinuität festgelegte Behör-

de nicht, dass es in Glaubensdingen nichts 

Neues geben könne. Man konnte ja präzise 

die Daten angeben, an denen die jüngsten 

Dogmatisierungen vorgenommen worden 

waren: die Unbefleckte Empfängnis Mari-

ens am 8. Dezember 1854, die Unfehlbar-

keit und der Jurisdiktionsprimat des Paps-

tes am 18. Juli 1870, die Aufnahme Mari-

ens in den Himmel am 1. November 1950. 

Vor diesen Terminen mussten katholische 

Christen diese Dogmen nicht für wahr 

halten, danach waren sie dazu verpflich-

tet. So heißt es etwa zum Abschluss der 

Definitionsbulle von 1950: „Sollte daher, 

was Gott verhüte, einer wagen, das entwe-

der zu leugnen oder absichtlich in Zwei-

fel zu ziehen, was von Uns definiert wur-

de, so soll er wissen, dass er vom göttlichen 

und katholischen Glauben völlig abgefal-

len ist.“2 Wurde hier lediglich das Äußern 

von Zweifeln sanktioniert, so war es noch 

ein Jahrhundert früher bereits der Gedan-

ke daran: „Sollten daher, was Gott verhü-

te, sich welche herausnehmen, im Herzen 

anders zu sinnen, als von Uns definiert 

wurde, so sollen diese erkennen und fort-

an wissen, dass sie, durch eigenen Richt-

spruch verurteilt, Schiffbruch im Glauben 

erlitten haben und von der Einheit der Kir-

che abgefallen sind, und dass sie außerdem 

durch ihre Tat selbst den vom Recht festge-

legten Strafen unterliegen, wenn sie es wa-

gen sollten, das, was sie im Herzen sinnen, 

mündlich, schriftlich oder auf irgendeine 
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andere aAußerliche e1se ZU. USAadruc. Dıe Unveränderlichkei
S  bringen.” DIe Tatsache, dass Cie SCHANT- des aubens
ten nhalte aD einem gewlssen Zeitpunkt
verbindlich lauben WarIcI, bedeutet Je- Der spätantike chrısiliıche Schriftsteller
doch keineswegs, dass CS sich ach Auf- Vincentius VO  u Lerinum ges VOTL 450) hat
fassung der dogmatisierenden Papste oder In einer gewichtigen Kleinschrift mıt dem

1lLe ( ommonitorium (Verhaltensmadfre-des Vatikanischen Konzils HNEeU geof-
fenbarte Glaubensgegenstände handelt In- gel) 1M Gegenüber ZUFK häretischen „Neu-
haltliche „Neuheit” War In der eschıich- heit“ dasjenige als ‚kathol  h<z bestimmt,

der Kirche immer e1in Äuswels für Ha- Was „immer, überall und VO  u en SC
resie.* glaubt wird”> Er kennt durchaus auch eine

Das Jag und ijeg nicht dem Ira- Entwicklung des Glaubensinhalts und be-
ditionalismus, den IHNan dem Christen- schreibt diese mıt Bildern AaUS$S der atur. So

WwIe erselbe Mensch und 1eselDbe Pilanze{uU:  3 SCIN unterstellt, sondern daran, Cdass
CS In ESUS Christus einen eliben: ma{s- verschiedene Lebensstadien durchlaufen,
gebenden geschichtlichen rsprung hat. aber immer erselDbe Mensch und Cdiesel-

be Pilanze bleiben, Se1 CS auch mıt demIm Folgenden wird ein1ıgen Be1sple-
len gezelgt, wI1e dennoch 1M Verlauf der Glauben Fur ihn cdarf CS Fortschritt 1M
Dogmen- und Theologiegeschichte INanl- Glauben geben, aber keine Veränderung.’
che CUuU«ec Frömmigkeitsformen und CGlau- Das ( ommonitorium ging VEISCSSCH. Als

CS 1M 16 Jahrhundert wiederentdeckt undbensaussagen Überzeugungskraft W  11-
NCN, manche angesichts veränderter Rah- veröffentlich wurde, en sowohl alt-
menbedingungen aber auch wlieder verlo- gläubige als auch reformatorische Theo-
fTen en ugleic kommen die Begrun- ogen C4 für ihre jeweils eigene OS1IL1ON In
dungsstrategien für das iıne wI1e das AÄn- nspruc. genommen.“ Erstere warfen den
dere ıIn den 1C. letzteren die „Neuheit“” ihrer Auffassun-

Pi14is. Bulle Ineffabilis DEeuSs, Dezember 1554 hier 28014 [Das Vatikanum
beschränkte sich bei der Nogmatisierung der beiden Papstdogmen übrigens auf Cdie traditionelle
Formel „anathema C1t der E1 mıt dem Anathem belegt”: 3064, 3075
Vgl beispielsweise 246, 522, 625, 524, 2710, 3800

i eneamus, quod ubique, quod SCILLDECT, quod ab omnibus creditum eSsT; hOoc El etenım
uECTE proprieque catholicum VInCEeNTIUSs LerinensiSs, Commonitorium 2, CoOrpus C'hris-
t1anorum. Serles Latına er CChr.SL) 64, 149, 251
Vgl eb: 23, 1—15 CChr.SL 64, 177,_

ut UTE profectus CIl Ile fidei, 110  3 permutatio.” ViIncenHius Lerinensis, C ommonitorium 23,
CChr.SL 64, 177, Af Der Vorwurf, den Glauben nicht vertieft, sondern verändert haben,

richtet sich Augustins Prädestinationslehre. Vgl aul Villegas Marin, „ÄAversI]I €evxerun!
eum La erıtica Agustin l0s Agustinlanos sudgälicos ] „Commonitorium“ de Vicente de
Lerins, 1N: Augustinlianum 2006), 45 528, hier
Vgl Mark VESSEY, English TIranslations of the atlın Fathers, 517-161 1, 1n Irena Backus (He.)
Ihe Keception of the Church Fathers ın the West TYOom the Carolingians the MauriIists, Kan-
de, Leiden-New York-Köln 1997, 2, 775—-8395, hier 801-804.8151£.828-  O; Irena Backus,
Ihe Fathers IN Clalvinist Orthodoxy. Patrıstic Scholarship, eb 8539-8065, hier 857.:; Jean-
FOMHU1S Quantin, Ihe Fathers ın seventeenth Century Roman-Catholic Theology, eb: 05 —1008,
hier “6()}
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andere äußerliche Weise zum Ausdruck zu 

bringen.“3 Die Tatsache, dass die genann-

ten Inhalte ab einem gewissen Zeitpunkt 

verbindlich zu glauben waren, bedeutet je-

doch keineswegs, dass es sich nach Auf-

fassung der dogmatisierenden Päpste oder 

des 1. Vatikanischen Konzils um neu geof-

fenbarte Glaubensgegenstände handelt. In-

haltliche „Neuheit“ war in der Geschich-

te der Kirche immer ein Ausweis für Hä-

resie.4

Das lag und liegt nicht an dem Tra-

ditionalismus, den man dem Christen-

tum gern unterstellt, sondern daran, dass 

es in Jesus Christus einen bleibend maß-

gebenden geschichtlichen Ursprung hat. 

Im Folgenden wird an einigen Beispie-

len gezeigt, wie dennoch im Verlauf der 

Dogmen- und Theologiegeschichte man-

che neue Frömmigkeitsformen und Glau-

bensaussagen Überzeugungskraft gewon-

nen, manche angesichts veränderter Rah-

menbedingungen aber auch wieder verlo-

ren haben. Zugleich kommen die Begrün-

dungsstrategien für das Eine wie das An-

dere in den Blick.

3 Pius IX., Bulle Ineff abilis Deus, 8. Dezember 1854: DH 2800 –2804, hier: 2804. Das 1. Vatikanum 
beschränkte sich bei der Dogmatisierung der beiden Papstdogmen übrigens auf die traditionelle 
Formel „anathema sit / der sei mit dem Anathem belegt“: DH 3064, 3075.

4 Vgl. beispielsweise DH 246, 522, 625, 824, 2710, 3890.
5 „[…] id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est; hoc est etenim 

uere proprieque catholicum […].“ Vincentius Lerinensis, Commonitorium 2, 5: Corpus Chris-
tianorum. Series Latina (= CChr.SL) 64, 149, 25 f.

6 Vgl. ebd., 23, 1–13: CChr.SL 64, 177, 31–179, 60.
7 „[…] ut uere profectus sit ille fi dei, non permutatio.“ Vincentius Lerinensis, Commonitorium 23, 

2: CChr.SL 64, 177, 4 f. Der Vorwurf, den Glauben nicht vertieft , sondern verändert zu haben, 
richtet sich gegen Augustins Prädestinationslehre. Vgl. Raúl Villegas Marín, „Aversi texerunt 
eum“. La crítica a Agustín y a los Agustinianos sudgálicos en el „Commonitorium“ de Vicente de 
Lérins, in: Augustinianum 46 (2006), 481– 528, hier: 513 f.

8 Vgl. Mark Vessey, English Translations of the Latin Fathers, 1517–1611, in: Irena Backus (Hg.), 
Th e Reception of the Church Fathers in the West. From the Carolingians to the Maurists, 2 Bän-
de, Leiden–New York–Köln 1997, Bd. 2, 775 – 835, hier: 801–  804.815 f.828 – 830; Irena Backus, 
Th e Fathers and Calvinist Orthodoxy. Patristic Scholarship, ebd., 839 – 865, hier: 857 f.; Jean-
Louis Quantin, Th e Fathers in seventeenth Century Roman-Catholic Th eology, ebd., 951–1008, 
hier: 960 f.

1 Die Unveränderlichkeit 
des Glaubens

Der spätantike christliche Schriftsteller 

Vincentius von Lerinum (gest. vor 450) hat 

in einer gewichtigen Kleinschrift mit dem 

Titel Commonitorium (Verhaltensmaßre-

gel) im Gegenüber zur häretischen „Neu-

heit“ dasjenige als „katholisch“ bestimmt, 

was „immer, überall und von allen ge-

glaubt wird“5. Er kennt durchaus auch eine 

Entwicklung des Glaubensinhalts und be-

schreibt diese mit Bildern aus der Natur. So 

wie derselbe Mensch und dieselbe Pflanze 

verschiedene Lebensstadien durchlaufen, 

aber immer derselbe Mensch und diesel-

be Pflanze bleiben, so sei es auch mit dem 

Glauben.6 Für ihn darf es Fortschritt im 

Glauben geben, aber keine Veränderung.7 

Das Commonitorium ging vergessen. Als 

es im 16. Jahrhundert wiederentdeckt und 

veröffentlicht wurde, haben sowohl alt-

gläubige als auch reformatorische Theo-

logen es für ihre jeweils eigene Position in 

Anspruch genommen.8 Erstere warfen den 

letzteren die „Neuheit“ ihrer Auffassun-

Walter / Geschichtlichkeit des Dogmas
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sCcmH VOIL; während Cdiese sich arau: berie- DIe „Neuheit“” einer Glaubensaussa-
fen, 1Ur Clas Ursprüngliche wiederherzu- SC widerspricht der Grundannahme, Class
stellen, Was ber tausend re verdrängt Cie Offenbarung mıt der Selbstoffenba-
und VEISCSSCH worden SE1. Das ze1igt, WIE LUuNng (‚ottes In ESUS Christus ein für alle
unterschiedlich Cie Verwendung der KrI- Mal abgeschlossen und eine CU«Cc en-
terlien des Vincentius aUuUs  en konnte. Jo barung nicht ist. “ Privato{ffen-
seph Katzinger, der ohl einflussreichste barungen, WwI1Ie eiwa Marienerscheinungen,

den Nachfolgern Kardinal Ottavlanıis, unterliegen ZWaar auch einem kirchlichen
hat sich In eiInem kurz ach Abschluss des Anerkennungsverfahren, aber S1E können
Vatikanums gehaltenen Vortrag ZU. „Pro- als solche nicht verpflichtend als glau-
blem der Dogmengeschichte” kritisch mıt ben vorgelegt werden.‘!* iıne amtliche und
Vincentius VO  u Lerinum und dessen Re- für alle als lauben verbindliche en-
zeption auseinandergesetzt. Er sieht In des- barung I1US$S AaUs der eiligen chrift und
SCI1 Definition der Überlieferung „eINE Um - der kirchlichen Überlieferung nachgewie-
biegung des dynamischen Entwicklungsbe- SCI1 werden. Darüber, dass Cie auch

für Cie römisch-katholische Kirche Clasgr  S der Vaterzeıt einer ungeschichtli-
chen Starre, Cle sich einer schwer- grundlegende und verbindliche auDens-
wiegenden Belastung des Überlieferungs- ZeEUgNIS ist, besteht kein Zweifel. Über Cie
egriffs und einer Sperre ein SC Frage, welche bel der Bestimmung
schichtliches Verständnis des Christlichen des Glaubensinhalts der Tradition
entwickelte. C' Kritisch sich hier kommt, gibt CS allerdings unterschiedliche

Ansichten. Während ach dem Konzil VO  bohl mıt dem „Axıom VOoO Offenbarungs-
abschluss mıt dem Tod des etzten ADpOS- Irient häufig eine Zwei-Quellen-Theo-
tels“ 10 als auch mıt Versuchen auseinander, rıie vertreten wurde, ach der Cie en-
ZUFK Begründung VO  u Dogmen auf mund- barung teils In der eiligen chrift, teils In
1C. apostolische Überlieferung zurückzu- der (mündlichen Überlieferung enthalten
greifen. “ Daran, Class Clas Dogma e1IDeN! Sel, wird Cie der letzteren In der Jun-
auf Clas biblische Zeugnis zurückverwiesen Theologie, VOTL em se1it der en-
Ist, lässt CI keinen Zweifel „Das Dogma ist barungskonstitution Dei Verbum des Va-
als Auslegung iImmer wleder auf Clas usge- tikanums, als eine hermeneutische, auf Cie
egte, Cle Schrift, rückzubeziehen“‘!* Auslegung der chrift bezogene gesehen. ”

Joseph Katzinger, [Das Problem der Dogmengeschichte ın der Sicht der katholischen Theologie
1n ders., Gesammelte Schriften. 9/1, Freiburg Br -—-Basel-Wien 2016, 553-580,

hier 556
Ebd., 566, vgl insgesamt eb: 566

11 Vgl eb: 565 —570
Ebd., 578
Fur Cdieses traditionelle Offtenbarungsverständnis vgl 0SE, Schmitz, [)as C'hristentum als Of-
fenbarungsreligion 1mmM kirchlichen Bekenntnis, 1n Walter Kern / Hermann Pottmeyer / Max
Seckler (He.) Handbuch der Fundamentaltheologie. Bände, Tübingen hier 2, 1—1
/Zum Begrift der Selbstoffenbarung (‚ottes vgl Wolfhart Pannenberg, Offenbarung un: „Often-
barungen‘ 1ın der Geschichte, 1: eb: 63-82, bes 7881
Vgl eorg ESSsen, Art Privatoffenbarung, 1n LIhK® 2006), G03
Vgl Dietrich Wiederkehr, [Das Prinzıp Überlieferung, 1N: Walter Kern / Hermann Pottmey-
er Max Seckler (He.) Handbuch der Fundamentaltheologie S Anm 13), 4, 65—-893, hier
G5 —-/70

262

gen vor, während diese sich darauf berie-

fen, nur das Ursprüngliche wiederherzu-

stellen, was über tausend Jahre verdrängt 

und vergessen worden sei. Das zeigt, wie 

unterschiedlich die Verwendung der Kri-

terien des Vincentius ausfallen konnte. Jo-

seph Ratzinger, der wohl einflussreichste 

unter den Nachfolgern Kardinal Ottavianis, 

hat sich in einem kurz nach Abschluss des 2. 

Vatikanums gehaltenen Vortrag zum „Pro-

blem der Dogmengeschichte“ kritisch mit 

Vincentius von Lerinum und dessen Re-

zeption auseinandergesetzt. Er sieht in des-

sen Definition der Überlieferung „eine Um-

biegung des dynamischen Entwicklungsbe-

griffs der Väterzeit zu einer ungeschichtli-

chen Starre, die sich […] zu einer schwer-

wiegenden Belastung des Überlieferungs-

begriffs und zu einer Sperre gegen ein ge-

schichtliches Verständnis des Christlichen 

entwickelte.“9 Kritisch setzt er sich hier so-

wohl mit dem „Axiom vom Offenbarungs-

abschluss mit dem Tod des letzten Apos-

tels“10 als auch mit Versuchen auseinander, 

zur Begründung von Dogmen auf münd-

liche apostolische Überlieferung zurückzu-

greifen.11 Daran, dass das Dogma bleibend 

auf das biblische Zeugnis zurückverwiesen 

ist, lässt er keinen Zweifel: „Das Dogma ist 

als Auslegung immer wieder auf das Ausge-

legte, die Schrift, rückzubeziehen“12.

9 Joseph Ratzinger, Das Problem der Dogmengeschichte in der Sicht der katholischen Th eologie 
[1965], in: ders., Gesammelte Schrift en. Bd. 9/1, Freiburg i. Br.–Basel–Wien 2016, 553 – 580, 
hier: 556.

10 Ebd., 566, vgl. insgesamt ebd., 566 f.
11 Vgl. ebd., 568 – 570.
12 Ebd., 578.
13 Für dieses traditionelle Off enbarungsverständnis vgl. Josef Schmitz, Das Christentum als Of-

fenbarungsreligion im kirchlichen Bekenntnis, in: Walter Kern / Hermann J. Pottmeyer / Max 
Seckler (Hg.), Handbuch der Fundamentaltheologie. 4 Bände, Tübingen 22000, hier: Bd. 2, 1–12. 
Zum Begriff  der Selbstoff enbarung Gottes vgl. Wolfh art Pannenberg, Off enbarung und „Off en-
barungen“ in der Geschichte, in: ebd., 63 – 82, bes. 78 – 81.

14 Vgl. Georg Essen, Art. Privatoff enbarung, in: LTh K3 8 (2006), 603 f.
15 Vgl. Dietrich Wiederkehr, Das Prinzip Überlieferung, in: Walter Kern / Hermann J. Pottmey-

er / Max Seckler (Hg.), Handbuch der Fundamentaltheologie (s. Anm. 13), Bd. 4, 65 – 83, hier: 
68 – 70.

Die „Neuheit“ einer Glaubensaussa-

ge widerspricht der Grundannahme, dass 

die Offenbarung mit der Selbstoffenba-

rung Gottes in Jesus Christus ein für alle 

Mal abgeschlossen und eine neue Offen-

barung nicht zu erwarten ist.13 Privatoffen-

barungen, wie etwa Marienerscheinungen, 

unterliegen zwar auch einem kirchlichen 

Anerkennungsverfahren, aber sie können 

als solche nicht verpflichtend als zu glau-

ben vorgelegt werden.14 Eine amtliche und 

für alle als zu glauben verbindliche Offen-

barung muss aus der Heiligen Schrift und 

der kirchlichen Überlieferung nachgewie-

sen werden. Darüber, dass die Bibel auch 

für die römisch-katholische Kirche das 

grundlegende und verbindliche Glaubens-

zeugnis ist, besteht kein Zweifel. Über die 

Frage, welche Rolle bei der Bestimmung 

des Glaubensinhalts der Tradition zu-

kommt, gibt es allerdings unterschiedliche 

Ansichten. Während nach dem Konzil von 

Trient häufig eine Zwei-Quellen-Theo-

rie vertreten wurde, nach der die Offen-

barung teils in der Heiligen Schrift, teils in 

der (mündlichen) Überlieferung enthalten 

sei, wird die Rolle der letzteren in der jün-

geren Theologie, vor allem seit der Offen-

barungskonstitution Dei Verbum des 2. Va-

tikanums, als eine hermeneutische, auf die 

Auslegung der Schrift bezogene gesehen.15

Walter / Geschichtlichkeit des Dogmas
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Der Schriftbezug der Jungeren ro- vorhanden SCWESCH Selin IUSS. Denn,
misch-katholischen Dogmen gestaltet sich Cie Voraussetzung, (jott könne SsSeine KIır-
sehr unterschiedlich Auch WEnnn Cie Un- che, der den Beistand des eiligen (Je1lSs-
fe  arkelı und der Jurisdiktionsprimat tes verheißen habe, nicht In einen Irrtum

fallen lassen, sondern MUSSE S1E In derdes Papstes sich nicht unmittelbar AaUS$S dem
euen Testament ergeben, meılinte IHNan ahrher erhalten. Deshalb MUSSE dlas, Was

beim Vatikanum durchaus, alur ibli- gegenwärtig geglaubt werde, schon iImmer,
sche Anhaltspunkte NeNNeN können WIE WenNnn auch implizit, ZU. Glauben der KIır-
etwa Clas „Felsenwort“ und Cie „Schlüssel- che gehört haben.!®
übergabe‘ Petrus (Mt 16,18 f)16 ınen 1eser Argumentationsgang e1in
anderen Sachverhalt tellen Cie beiden letz- „instruktionstheoretisches Offenbarungs-
ten Mariendogmen dar, für Cie weder e1in verständnis“ VOTaUs, WIE CS Ende einer
direktes Schriftzeugnis och e1in uckenl0- langen Entwicklung VO Vatikanischen
SCI Traditionsbewels erbracht werden kön- Konzil (1869/70) In Sse1INer dogmatischen
N  5 Um ihre dogmatische Definierbar- Konstitution Dei filius formuliert und VO

keit auszuwelsen, entwickelte IHNan Cie päpstlichen Lehramt fortgeschrieben WUL -

„FegressIVe Methode“”, Cie nicht Cde. * Seine deutlichste Ausprägung fand
VO  b der und der kirchlichen Überlie- dies 195() In der Enzyklika Humanı SEHE-
ferung bis ZU. gegenwärtigen Dogma r15 aps Pius’ AI (1939—1958) Danach
ranschreitet, sondern umgekehrt, eben „ IC- besteht Cie Offenbarung In der mehr oder
gressiv”, VO gegenwärtigen Glaubensbe- weniger klaren Mitteilung VOoO  b satzhaften
wusstsein ZU. biblischen Fundament Wahrheiten, Cle In den „Quellen der gOtt-
rückgeht.!” Der gegenwärtige Glaube WUL - lichen Offenbarung”, „1IN der Heili-
de, durchaus zeitgemäfs, mittels miragen sCcmH chrift und In der göttlichen Über-
rhoben Da auf diese, erstmals 1M Vorfeld lieferung Sel CS ausdrücklich, Sel CS e1InN-
der Dogmatisierung VO  b 1854 praktizier- schlussweise enthalten sind und In den
t 3 e1se eine überaus grofße Übereinstim- VO kirchlichen Lehramt formulierten
IHUNS des gegenwärtigen Episkopates In Dogmen etzter Klarheit elangen. DIe
der Lehre VO  b der Erbsündentfreiheit Mar1- Offenbarungsquellen bilden eine „CGilau-
CI festgestellt wurde, schlussfolgerte I1an, benshinterlassenschaft (depositum)”, de-
dass dieser Glaube implizit VO  u Anfang Ten Interpretation „weder einzelnen Christ-

[Dass diese biblische Kasıs heutigen exegetischen FEinsichten nicht standhalten kann, steht auf
einem anderen Blatt Vel. eier Walter, Theologische Grundlagen des Papsttums, 1n Stefan
Weinfurter / Volker Leppin / Christoph Strohm / Huhert Wolf/ Alfred Wieczorek (He.) DIie Papste
un: ihr A mlt zwischen Einheit Uun: Vielheit der Kirche. Theologische Fragen ın historischer Per-
spektive, Regensburg 2017, 11-50, bes 15—-15
fur Pragung des Tlerminus Uun: ZuUu!r Anwendung dieser Methode auf Clie Mariologie vgl Walter
Kasper, DIie Lehre VOo  3 der TIradition ın der Römischen Schule Walter Kasper. (jesam-
maelte Schriften 1) Freiburg Br -—-Basel-Wien ÖT 1, 2172 Anm. al
fur theologischen Argumentation 1mmM Vorfeld der DNogmatisierung der „Immaculata CONcept10
vgl eb 36 /-405 e Dogmatisierung der „Assumptio‘ gestaltete sich als Wiederholung. Vgl
eorg SOl Mariologie (Handbuch der Dogmengeschichte 111 4) Freiburg i Br —-Basel-Wien
1978, 072353
Vgl Max Seckler, Der Begriff der Offtenbarung, 1: Walter ern PFTMAHNN Pottmeyer / Max
Seckler (Ho.) Handbuch der Fundamentaltheologie S Anm. 13), 2, 41-61J1, hier 4547
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Der Schriftbezug der jüngeren rö-

misch-katholischen Dogmen gestaltet sich 

sehr unterschiedlich. Auch wenn die Un-

fehlbarkeit und der Jurisdiktionsprimat 

des Papstes sich nicht unmittelbar aus dem 

Neuen Testament ergeben, so meinte man 

beim 1. Vatikanum durchaus, dafür bibli-

sche Anhaltspunkte nennen zu können wie 

etwa das „Felsenwort“ und die „Schlüssel-

übergabe“ an Petrus (Mt 16,18 f.).16 Einen 

anderen Sachverhalt stellen die beiden letz-

ten Mariendogmen dar, für die weder ein 

direktes Schriftzeugnis noch ein lückenlo-

ser Traditionsbeweis erbracht werden kön-

nen. Um ihre dogmatische Definierbar-

keit auszuweisen, entwickelte man die so-

genannte „regressive Methode“, die nicht 

von der Bibel und der kirchlichen Überlie-

ferung bis zum gegenwärtigen Dogma vo-

ranschreitet, sondern umgekehrt, eben „re-

gressiv“, vom gegenwärtigen Glaubensbe-

wusstsein zum biblischen Fundament zu-

rückgeht.17 Der gegenwärtige Glaube wur-

de, durchaus zeitgemäß, mittels Umfragen 

erhoben. Da auf diese, erstmals im Vorfeld 

der Dogmatisierung von 1854 praktizier-

te, Weise eine überaus große Übereinstim-

mung des gegenwärtigen Episkopates in 

der Lehre von der Erbsündenfreiheit Mari-

ens festgestellt wurde, schlussfolgerte man, 

dass dieser Glaube implizit von Anfang an 

16 Dass diese biblische Basis heutigen exegetischen Einsichten nicht standhalten kann, steht auf 
einem anderen Blatt. Vgl. Peter Walter, Th eologische Grundlagen des Papsttums, in: Stefan 
Weinfurter / Volker Leppin / Christoph Strohm / Hubert Wolf / Alfred Wieczorek (Hg.), Die Päpste 
und ihr Amt zwischen Einheit und Vielheit der Kirche. Th eologische Fragen in historischer Per-
spektive, Regensburg 2017, 11– 30, bes. 15 –18.

17 Zur Prägung des Terminus und zur Anwendung dieser Methode auf die Mariologie vgl. Walter 
Kasper, Die Lehre von der Tradition in der Römischen Schule [1962] (Walter Kasper. Gesam-
melte Schrift en 1), Freiburg i. Br.–Basel–Wien 2011, 212 Anm. 91.

18 Zur theologischen Argumentation im Vorfeld der Dogmatisierung der „Immaculata conceptio“ 
vgl. ebd., 367– 405. Die Dogmatisierung der „Assumptio“ gestaltete sich als Wiederholung. Vgl. 
Georg Söll, Mariologie (Handbuch der Dogmengeschichte III 4), Freiburg i. Br.–Basel–Wien 
1978, 207– 233.

19 Vgl. Max Seckler, Der Begriff  der Off enbarung, in: Walter Kern / Hermann J. Pottmeyer / Max 
Seckler (Hg.), Handbuch der Fundamentaltheologie (s. Anm. 13), Bd. 2, 41–  61, hier: 45 – 47.

vorhanden gewesen sein muss. Denn, so 

die Voraussetzung, Gott könne seine Kir-

che, der er den Beistand des Heiligen Geis-

tes verheißen habe, nicht in einen Irrtum 

fallen lassen, sondern müsse sie in der 

Wahrheit erhalten. Deshalb müsse das, was 

gegenwärtig geglaubt werde, schon immer, 

wenn auch implizit, zum Glauben der Kir-

che gehört haben.18

Dieser Argumentationsgang setzt ein 

„instruktionstheoretisches Offenbarungs-

verständnis“ voraus, wie es am Ende einer 

langen Entwicklung vom 1. Vatikanischen 

Konzil (1869/70) in seiner dogmatischen 

Konstitution Dei filius formuliert und vom 

päpstlichen Lehramt fortgeschrieben wur-

de.19 Seine deutlichste Ausprägung fand 

dies 1950 in der Enzyklika Humani gene-

ris Papst Pius’ XII. (1939–1958). Danach 

besteht die Offenbarung in der mehr oder 

weniger klaren Mitteilung von satzhaften 

Wahrheiten, die in den „Quellen der gött-

lichen Offenbarung“, d. h. „in der Heili-

gen Schrift und in der göttlichen ‚Über-

lieferung‘ – sei es ausdrücklich, sei es ein-

schlussweise –“ enthalten sind und in den 

vom kirchlichen Lehramt formulierten 

Dogmen zu letzter Klarheit gelangen. Die 

Offenbarungsquellen bilden eine „Glau-

benshinterlassenschaft (depositum)“, de-

ren Interpretation „weder einzelnen Christ-
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gläubigen och selbst den Theologen ZUFK tische Definition ist diejenige VO  b der Erb-
sunden(freiheit arlens, Cie dem Ortsınnauthentischen Auslegung anvertraut ist]

sondern allein dem Lehramt der Kirche.“ ach ıIn der eiligen chrift nicht enthal-
Den Theologen wird Cie Aufgabe zugewle- ten ist und In der theologischen und rch-
SCI1, zeigen, Cdlass Clas VO Lehramt efi- lichen Überlieferung erst mıt großer Ver-
nlierte sich In den Offenbarungsquellen fin- spatung egegnet.““ Selbst nachdem sich In
det.“ Wer meınt, Class Cdiese 1C. des Ver- der westlichen Kirche die Auffassung des
hältnisses VO  u Lehramt und Theologen wirkmächtigsten altkirchlichen Theologen
UrcC. Clas „kommunikationstheoretisch- Augustinus 4-4 VO  b der TDsSunde
partizipativ[e]  <«C21 Offenbarungsverständnis durchgesetzt hatte, dauerte C4 och sehr
des Vatikanums abgelöst Sel, wird Urc. ange, bis Cie Meinung ausgebildet WUL -

Cie Instruktion OonNnum verıitatis der CGlau- de, arıa Se1 cdlavon dUSSCHOMMINECN. AÄn-
benskongregation „ZUKI kirchlichen eru- selm VO  u Canterbury (1033/34-1 09) enNT-

fung des Theologen‘ VO  u 199() ernüchtert.“ wickelte den edanken, Class Cie Erlösertat
1ne InnOovaltıve Theologie WAal;, WIE Cie sich Jesu Christi nicht 1Ur In Zukuntft, sondern
häufenden der Mafsregelung misslie- auch ach rückwärts wirkend Folgen habe,
iger Theologinnen und Theologen durch sodass auch Menschen, die VOTr ihr SC
1eselDe Kongregation zeigen,“ offensicht- ebt aben, davon betroffen sein konnten.
ich nicht erwünscht. Es auf, Class Cie Fur Cie Sundenfreiheit Jesu genugt iıhm
Serle se1it dem Dienstbeginn VOoO  b aps Cie jungfräuliche Empfängnis.” Anselms
Franziskus nicht fortgesetzt wurde. chüler Eadmer ges 1124/1140) hat

als ersier Cie Erbsündentfreiheit Marılens
vertreten.“ Sein Zeitgenosse Bernhard VO  b

Beispiele für n  eues  Dl ım Verlauf C'lairvaux — ] 53) hat sich, obwohl
der Dogmengeschichte e1in glühender Marienverehrer

Cie Einführung des Festes der Empfängnis
Eın schönes eispie für Cie Herausbil- arlens ausgesprochen, als Cdieses sich VO  b

der IC kommend auch 1M Westendung einer Lehre und deren Ogma-

Vgl 3556
21 Max Seckler, Der Begrift der OÖfftenbarung S Anm. 19),

Vgl Kongregation für die Glaubenslehre, Instruktion über Cdie kirchliche Berufung des T1heo-
logen, Maı 1990 (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 98), BKonn 1990, 1425
DIiese können auf der Omepage der Glaubenskongregation leicht gefunden werden. Vel.
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/doc_doc_index_ge.htm | Abruf: (3 04
2018
DIie Lehrbildung un: Cdie darauf bezogenen Diskussionen bis zu Konzil VOo  3 Basel sind Gegen-
stand Zweler 1iCcUuEeTET Arbeiten: Marielle Lamy, Limmaculee conception: Etapes e{ enjJeux d’une
CONLrOVErSE moyen-äge e_XV® siecles) (Collection des Etudes Augustiniennes. Nerle MOoO-
ych Äge e{ emps modernes 35), Parıs 2000; Rejane Gay-Canton, nNnire devotion e{ theologie
scolastique. Reception de I9 CONLIrOVErSE medievale JUTLOUF de I'Immaculee C(‚onception PayS
german1ques (Biblioth&que CA’histoire culturelle du oyen Äge 11), Turnhout ÖT 1, bes!
DE Cdie etztere Clie Ergebnisse der ersteren kurz zusammenfasst, wird 1mmM Folgenden 11UT diese
ltiert.
Vgl Marielle Lamy, L Immaculee Conception (S. Anm 24), 55
Vgl eb: 115 /u den unterschiedlich angesetzten Todesdaten Fadmers vgl eb:
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gläubigen noch selbst den Theologen zur 

authentischen Auslegung anvertraut [ist], 

sondern allein dem Lehramt der Kirche.“ 

Den Theologen wird die Aufgabe zugewie-

sen, zu zeigen, dass das vom Lehramt Defi-

nierte sich in den Offenbarungsquellen fin-

det.20 Wer meint, dass diese Sicht des Ver-

hältnisses von Lehramt und Theologen 

durch das „kommunikationstheoretisch-

partizipativ[e]“21 Offenbarungsverständnis 

des 2. Vatikanums abgelöst sei, wird durch 

die Instruktion Donum veritatis der Glau-

benskongregation „zur kirchlichen Beru-

fung des Theologen“ von 1990 ernüchtert.22 

Eine innovative Theologie war, wie die sich 

häufenden Fälle der Maßregelung misslie-

biger Theologinnen und Theologen durch 

dieselbe Kongregation zeigen,23 offensicht-

lich nicht erwünscht. Es fällt auf, dass die 

Serie seit dem Dienstbeginn von Papst 

Franziskus nicht fortgesetzt wurde.

2 Beispiele für „Neues“ im Verlauf 
der Dogmengeschichte

Ein schönes Beispiel für die Herausbil-

dung einer neuen Lehre und deren dogma-

20 Vgl. DH 3886.
21 Max Seckler, Der Begriff  der Off enbarung (s. Anm. 19), 47 f.
22 Vgl. Kongregation für die Glaubenslehre, Instruktion über die kirchliche Berufung des Th eo-

logen, 24. Mai 1990 (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 98), Bonn 1990, 14 – 23.
23 Diese können auf der Homepage der Glaubenskongregation leicht gefunden werden. Vgl. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/doc_doc_index_ge.htm [Abruf: 03.04.
2018].

24 Die Lehrbildung und die darauf bezogenen Diskussionen bis zum Konzil von Basel sind Gegen-
stand zweier neuerer Arbeiten: Marielle Lamy, L’immaculée conception: Étapes et enjeux d’une 
controverse au moyen-âge (XIIe–XVe siècles) (Collection des Études Augustiniennes. Série Mo-
yen Âge et Temps modernes 35), Paris 2000; Réjane Gay-Canton, Entre dévotion et théologie 
scolastique. Réception de la controverse médiévale autour de l’Immaculée Conception en pays 
germaniques (Bibliothèque d’histoire culturelle du Moyen Âge 11), Turnhout 2011, bes. 27–113. 
Da die letztere die Ergebnisse der ersteren kurz zusammenfasst, wird im Folgenden nur diese 
zitiert.

25 Vgl. Marielle Lamy, L’Immaculée Conception (s. Anm. 24), 35.
26 Vgl. ebd., 118 f. Zu den unterschiedlich angesetzten Todesdaten Eadmers vgl. ebd., 39 f.

tische Definition ist diejenige von der Erb-

sündenfreiheit Mariens, die dem Wortsinn 

nach in der Heiligen Schrift nicht enthal-

ten ist und in der theologischen und kirch-

lichen Überlieferung erst mit großer Ver-

spätung begegnet.24 Selbst nachdem sich in 

der westlichen Kirche die Auffassung des 

wirkmächtigsten altkirchlichen Theologen 

Augustinus (354 – 430) von der Erbsünde 

durchgesetzt hatte, dauerte es noch sehr 

lange, bis die Meinung ausgebildet wur-

de, Maria sei davon ausgenommen. An-

selm von Canterbury (1033/34 –1109) ent-

wickelte den Gedanken, dass die Erlösertat 

Jesu Christi nicht nur in Zukunft, sondern 

auch nach rückwärts wirkend Folgen habe, 

sodass auch Menschen, die vor ihr ge-

lebt haben, davon betroffen sein konnten. 

Für die Sündenfreiheit Jesu genügt ihm 

die jungfräuliche Empfängnis.25 Anselms 

Schüler Eadmer (gest. um 1124/1140) hat 

als erster die Erbsündenfreiheit Mariens 

vertreten.26 Sein Zeitgenosse Bernhard von 

Clairvaux (1090  –1153) hat sich, obwohl er 

ein glühender Marienverehrer war, gegen 

die Einführung des Festes der Empfängnis 

Mariens ausgesprochen, als dieses sich von 

der Ostkirche kommend auch im Westen 

Walter / Geschichtlichkeit des Dogmas
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verbreitete.“ 1eses Fest War damals och Cie sich In der Ablehnung dieser Lehre ih-
keineswegs mıt dem Inhalt der Erbsün- TeIn mafßgeblichen Theologen Thomas VO  b

denfreihei arıens verbunden, sondern quin (1224/25-1274) anschlossen, der S1€
feierte „Nur ihre Heiligung 1M Mutter- 1M Widerspruch biblischen Aussagen
SC ernhar' lehnte dieses Fest, als CS WwIe Köm 5,12 ca h.“ DIe Franziskaner hin-

1140 In Lyon eingeführt werden soll- übernahmen geradezu eine Orrel-
t 3 mıt der Begründung ab, Cie (‚esamt- terrolle, Cie Lehre der Unbefifleckten EMmPp-
kirche kenne einen olchen 1lUSs nicht, fängnis arlens galt 1M Jahrhundert
werde Uurc Cie alte Überlieferung nicht geradezu als „OPIN10 1INnOrum (Lehrmei-
emp(fohlen und VO  b der Vernunfit missbil- NUNg der Minderbrüder)”. Ihr führender
ligt. DIe (,ottesmutter habe Ehre CNUS, S1E eologe Johannes Duns Scotus 6—
bedürfe einer olchen Ehre nicht. Wenn hat eine eniale Begründung gelie-
IHNan ihre Heiligkeit, Cie auch für ernhar: fert, als CI unterschied zwischen rlösung
bereits VOLr ihrer Geburt ihren Anfang SC als Befreiung VO  b der Erbschuld, Cie alle
NOmMMmMeEeN hat, mıt der besonderen Art ih- Menschen etireIle, und rlösung als Be-
Ter Empfängnis begründen wolle, dann wahrung VOLr der Erbschuld, Urc. die Ma-
MUSSE IHNan Clas leiche auch für ihre El- r1a auf ihre heilsgeschichtliche vorbe-

reıitet worden SEl Beides Sel Uurc die Er-tern folgern und wilederum für deren El-
tern USW., sodass der este dann kein Ende lösungstat Jesu Christi ermöglicht, Cie Be-
ware. Fur ernhar: War CS überdies SC- wahrung wenigstens eiInNnes einzigen Men-
schlossen und das me1in Cie Missbilli- schen Cie vollkommenere Form der
SUuNg der Vernuntfit Class Empfängnis und Erlösung, Cie sich für ESUS Christus als
Heiligung arıens zusammen(allen kön- vollkommenen Mittler gezieme.”” Dass Clas
N  5 Insofern die geschlechtliche Vere1ln1- Konzil VO  u Basel diese Lehre 1439 ogma-
SUuNg ihrer Eltern notwendig SUNn tisierte,”“ nachdem C4 bereits schismatisch
WwI1Ie Augustinus ehrt, kann S1E Urc. den geworden WAal, dürfte eher als e1in retardie-
eiligen (GJelist nicht geheiligt werden. Aber rendes Moment für Cie weltere Entwick-
auch der Widerstand Bernhards konnte lung gewirkt aben, Cie erst 1854 ihrem
Cie Ausbreitung dieses Festes nicht verhin- krönenden Abschluss kam. DIe Beliebt-
dern. Es ist heute kaum mehr vorstellbar, heit dieser Lehre INas nicht 1Ur In der Ma-
dass Cie Lehre VO  b der Unbefifleckten EMmPp- rienfrömmigkeit allgemein gründen, SO1I1-

fängnis 1M Spätmittelalter und In der frü- dern auch darin, dass In ihr Cie erdrücken-
de ast der TDsSunde relativiert wurde undhen Neuzeıt geradezu e1in Modethema WAarl.

DIe me1lsten Theologen und en en Cie abstrakte Lehre VO  u der zuvorkom-
sich alur ausgesprochen.““ ıne Ausnah- menden Na (,ottes konkrete Gestalt

ildeten lediglich Cie Dominikaner, SCWANN. Das reformatorische „sola gratia

Fur das Folgende vgl eb: 42553
Vgl eb: 3964536
Vgl eb: 265 Anm. XS Marielle LamYy entfaltet Cdie Argumentation des Ihomas nicht Stück,
sondern unterschiedlichen Tien. Vel. eb 669 (Reg. Ihomas d’Aquin).
Ebd., 396

41 Vgl Clie difierenzierte Würdigung der keineswegs einheitlichen Position des Franziskaners
eb 336—37/X
Vgl eb: 591 -605
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verbreitete.27 Dieses Fest war damals noch 

keineswegs mit dem Inhalt der Erbsün-

denfreiheit Mariens verbunden, sondern 

feierte „nur“ ihre Heiligung im Mutter-

schoß. Bernhard lehnte dieses Fest, als es 

um 1140 in Lyon eingeführt werden soll-

te, mit der Begründung ab, die Gesamt-

kirche kenne einen solchen Ritus nicht, er 

werde durch die alte Überlieferung nicht 

empfohlen und von der Vernunft missbil-

ligt. Die Gottesmutter habe Ehre genug, sie 

bedürfe einer solchen Ehre nicht. Wenn 

man ihre Heiligkeit, die auch für Bernhard 

bereits vor ihrer Geburt ihren Anfang ge-

nommen hat, mit der besonderen Art ih-

rer Empfängnis begründen wolle, dann 

müsse man das gleiche auch für ihre El-

tern folgern und wiederum für deren El-

tern usw., sodass der Feste dann kein Ende 

wäre. Für Bernhard war es überdies ausge-

schlossen – und das meint die Missbilli-

gung der Vernunft –, dass Empfängnis und 

Heiligung Mariens zusammenfallen kön-

nen. Insofern die geschlechtliche Vereini-

gung ihrer Eltern notwendig sündhaft war, 

wie Augustinus lehrt, kann sie durch den 

Heiligen Geist nicht geheiligt werden. Aber 

auch der Widerstand Bernhards konnte 

die Ausbreitung dieses Festes nicht verhin-

dern. Es ist heute kaum mehr vorstellbar, 

dass die Lehre von der Unbefleckten Emp-

fängnis im Spätmittelalter und in der frü-

hen Neuzeit geradezu ein Modethema war. 

Die meisten Theologen und Orden haben 

sich dafür ausgesprochen.28 Eine Ausnah-

me bildeten lediglich die Dominikaner, 

27 Für das Folgende vgl. ebd., 42– 53.
28 Vgl. ebd., 396 – 436.
29 Vgl. ebd., 265 Anm. 83. Marielle Lamy entfaltet die Argumentation des Th omas nicht am Stück, 

sondern an unterschiedlichen Orten. Vgl. ebd., 669 (Reg. s. v. Th omas d’Aquin).
30 Ebd., 396.
31 Vgl. die diff erenzierte Würdigung der keineswegs so einheitlichen Position des Franziskaners 

ebd., 336 –378.
32 Vgl. ebd., 591– 605.

die sich in der Ablehnung dieser Lehre ih-

rem maßgeblichen Theologen Thomas von 

Aquin (1224/25–1274) anschlossen, der sie 

im Widerspruch zu biblischen Aussagen 

wie Röm 5,12 sah.29 Die Franziskaner hin-

gegen übernahmen geradezu eine Vorrei-

terrolle, die Lehre der Unbefleckten Emp-

fängnis Mariens galt im 15. Jahrhundert 

geradezu als „opinio Minorum (Lehrmei-

nung der Minderbrüder)“30. Ihr führender 

Theologe Johannes Duns Scotus (1265/66–

1308) hat eine geniale Begründung gelie-

fert, als er unterschied zwischen Erlösung 

als Befreiung von der Erbschuld, die alle 

Menschen betreffe, und Erlösung als Be-

wahrung vor der Erbschuld, durch die Ma-

ria auf ihre heilsgeschichtliche Rolle vorbe-

reitet worden sei. Beides sei durch die Er-

lösungstat Jesu Christi ermöglicht, die Be-

wahrung wenigstens eines einzigen Men-

schen sogar die vollkommenere Form der 

Erlösung, die sich für Jesus Christus als 

vollkommenen Mittler gezieme.31 Dass das 

Konzil von Basel diese Lehre 1439 dogma-

tisierte,32 nachdem es bereits schismatisch 

geworden war, dürfte eher als ein retardie-

rendes Moment für die weitere Entwick-

lung gewirkt haben, die erst 1854 zu ihrem 

krönenden Abschluss kam. Die Beliebt-

heit dieser Lehre mag nicht nur in der Ma-

rienfrömmigkeit allgemein gründen, son-

dern auch darin, dass in ihr die erdrücken-

de Last der Erbsünde relativiert wurde und 

die abstrakte Lehre von der zuvorkom-

menden Gnade Gottes konkrete Gestalt 

gewann. Das reformatorische „sola gratia 
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allein AaUS$S Gn  e 1sST eine andere Ausprä- der letzteren herausgebildet, dem sich
SUuNg desselben Gedankens Cie ungetauft gestorbenen Kinder aufhal-

Eın welteres Beispiel, dem IHNan ten. Mottiviert wurde diese Vorstellung VO  b

nicht 1Ur Cie Entwicklung einer Lehre, dem seelsorgerlichen nliegen, den Eltern
sondern se1it auch deren offi- und insbesondere den uttern In Zeiten
zielle Verabschiedung studieren kann, ist Säuglingssterblichkeit und VO  b

die VO  b einem eigenen Jenseltigen Auf- Totgeburten eine olinung für Clas ewlge
enthaltsort für die ungetauft gestorbenen Schicksal ihrer Kinder geben Eın
Kinder, dem sogenannten „limbus- derer, verzweifelter Versuch bestand Cla-
rum  b Auch diese geht letztlich auf Ugus- rn, Cie Säuglinge bestimmte hei-
tins Erbsündenlehre zurück. 1eser hatte lige Orte bringen, die ber euer SC
keine Schwierigkeit, Erwachsene der CeW1- haltenen Leichname für kurze e1it wleder-
sCcHh Verdammnis überantworten, Wenn belebt erschienen, S1E chnell taufen
S1€ entweder als Ungetaufte nicht der Er- können.“” Ahnlichen Überlegungen VCI-

lösung teilhaftig geworden oder als (Je- an Cie Vorstellung e1INnes Läuterungs-
taufte In schwere un: gefallen („Fegefeuer”) ihre Ex1istenz, wobel C4

Bel ungetauft gestorbenen Säuglingen, de- hier darum g1iNg, der Einsicht In Cie Un-
Hen och keine persönlichen Sunden vollkommenheit der Christen echnung
gerechnet werden können, Cie CI aber auf- Lragen, Cie der Läuterung edürfen, be-
grun der TDsSunde VO  b der Gottesschau VOTL S1e (,ottes Angesicht schauen dürfen.*®
ausgeschlossen betrachtete, schreckte Weiterhin sind dem Stichwort „L1IM-
VOTL dieser KONSEQUENZ zurück. S1e WEI - bus patrum' Überlegungen den (jerette-
den ach SseiINner Auffassung 1Ur mıt einer ten des en Bundes und eiligen He1l-
„sehr milden Strafe“ eleg Auf komple- den nennen,” die TELNC nicht Cie glei-
XN Wegen, Cie hier nicht nachgezeich- che pastorale Brisanz besafßen WwI1Ie Cie
netl werden können,”** hat sich daraus 1M VOTL genannten. S1e alle versuchten Cie lo-
Rahmen des antiken und mittelalterlichen ischen KOonsequenzen der augustinischen
Weltbildes mıt SseiINer räumlichen ntier- Erbsüundenlehre abzumildern. 2007 hat Cie
scheidung VO  b Himmel als (Ort der Seli- Internationale Theologische OMMISSI-
sCcHh und als (Ort der Verdammten Cie In einem Dokument, Clas VO  b aps Be-
Vorstellung VO  b einem „Rand” (limbus nedikt XAVI (2005—-2013) gebilligt wurde,”®

„Mit1issıma AT OomMN1UM I1 Yıl qul, praeter peccatum quod originale rYaxerunt,
nullum insuper addiderunt CC „Sehr milde wird Cdie Strafe al l derer se1IN, die außer der SUun-
de, Cdie 61€ sich als Erbsünde ZUSCZOSCH haben, keine weltere begangen haben.”) AÄUQUSÜNUS,
Enchiridion ad LAaurentium de fide e{ SDE e{ carıtate, 23, CChr.SL 46, o 133 —1535
Vgl Chiara Franceschini, Storla del limbo, Milano 2017
Vgl H Pahud de Mortanges, Der versperrte Himmel. [Das Phänomen der SAMNCIUAILFES repit
AUS theologiegeschichtlicher Perspektive, 1n Schweizerische Zeitschrift für Religions- un: Kul-
turgeschichte 0S 2004),
Vgl Andreas Merkt, [Das Fegefeuer. Entstehung Uun: Funktion einer Idee, Darmstadt 2005, der
Cdie TIhese VOo  3 der Entstehung des Fegefeuers 1mmM Jahrhundert korrigiert, Cdie der Mediävist
Jacques Le Goff aufgestellt hat Vel. Jacques Le Goff, DIie Geburt des Fegefeuers, Stuttgart 1984
Vgl Matthias LaAarmann, Art Limbus patrum / L. O  » 1n Lexikon des Mittelalters D,
Sonderausgabe 1999, 1990
Internationale Theologische KOmMmMIisSS10N, e Hoffnung auf Kettung für ungetauft esterbende
Kinder, April O07 (Arbeitshilfen 224), BKonn 2008
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(allein aus Gnade)“ ist eine andere Ausprä-

gung desselben Gedankens.

Ein weiteres Beispiel, an dem man 

nicht nur die Entwicklung einer Lehre, 

sondern seit neuestem auch deren offi-

zielle Verabschiedung studieren kann, ist 

die von einem eigenen jenseitigen Auf-

enthaltsort für die ungetauft gestorbenen 

Kinder, dem sogenannten „limbus puero-

rum“. Auch diese geht letztlich auf Augus-

tins Erbsündenlehre zurück. Dieser hatte 

keine Schwierigkeit, Erwachsene der ewi-

gen Verdammnis zu überantworten, wenn 

sie entweder als Ungetaufte nicht der Er-

lösung teilhaftig geworden oder als Ge-

taufte in schwere Sünde gefallen waren. 

Bei ungetauft gestorbenen Säuglingen, de-

nen noch keine persönlichen Sünden zu-

gerechnet werden können, die er aber auf-

grund der Erbsünde von der Gottesschau 

ausgeschlossen betrachtete, schreckte er 

vor dieser Konsequenz zurück. Sie wer-

den nach seiner Auffassung nur mit einer 

„sehr milden Strafe“ belegt.33 Auf komple-

xen Wegen, die hier nicht nachgezeich-

net werden können,34 hat sich daraus im 

Rahmen des antiken und mittelalterlichen 

Weltbildes mit seiner räumlichen Unter-

scheidung von Himmel als Ort der Seli-

gen und Hölle als Ort der Verdammten die 

Vorstellung von einem „Rand“ (limbus) 

33 „Mitissima sane omnium poena erit eorum qui, praeter peccatum quod originale traxerunt, 
nullum insuper addiderunt […].“ („Sehr milde wird die Strafe all derer sein, die außer der Sün-
de, die sie sich als Erbsünde zugezogen haben, keine weitere begangen haben.“) Augustinus, 
Enchiridion ad Laurentium de fi de et spe et caritate, 23, 93: CChr.SL 46, 99, 133  –135.

34 Vgl. Chiara Franceschini, Storia del limbo, Milano 2017.
35 Vgl. Elke Pahud de Mortanges, Der versperrte Himmel. Das Phänomen der sanctuaires à répit 

aus theologiegeschichtlicher Perspektive, in: Schweizerische Zeitschrift  für Religions- und Kul-
turgeschichte 98 (2004), 31–  47.

36 Vgl. Andreas Merkt, Das Fegefeuer. Entstehung und Funktion einer Idee, Darmstadt 2005, der 
die Th ese von der Entstehung des Fegefeuers im 12. Jahrhundert korrigiert, die der Mediävist 
Jacques Le Goff  aufgestellt hat. Vgl. Jacques Le Goff , Die Geburt des Fegefeuers, Stuttgart 1984.

37 Vgl. Matthias Laarmann, Art. Limbus patrum / L. puerorum, in: Lexikon des Mittelalters 5, 
Sonderausgabe 1999, 1990 f.

38 Internationale Th eologische Kommission, Die Hoff nung auf Rettung für ungetauft  sterbende 
Kinder, 19. April 2007 (Arbeitshilfen 224), Bonn 2008.

der letzteren herausgebildet, an dem sich 

die ungetauft gestorbenen Kinder aufhal-

ten. Motiviert wurde diese Vorstellung von 

dem seelsorgerlichen Anliegen, den Eltern 

und insbesondere den Müttern in Zeiten 

extremer Säuglingssterblichkeit und von 

Totgeburten eine Hoffnung für das ewige 

Schicksal ihrer Kinder zu geben. Ein an-

derer, verzweifelter Versuch bestand da-

rin, die toten Säuglinge an bestimmte hei-

lige Orte zu bringen, wo die über Feuer ge-

haltenen Leichname für kurze Zeit wieder-

belebt erschienen, um sie schnell taufen zu 

können.35 Ähnlichen Überlegungen ver-

dankt die Vorstellung eines Läuterungs-

ortes („Fegefeuer“) ihre Existenz, wobei es 

hier darum ging, der Einsicht in die Un-

vollkommenheit der Christen Rechnung 

zu tragen, die der Läuterung bedürfen, be-

vor sie Gottes Angesicht schauen dürfen.36 

Weiterhin sind unter dem Stichwort „Lim-

bus patrum“ Überlegungen zu den Gerette-

ten des Alten Bundes und zu heiligen Hei-

den zu nennen,37 die freilich nicht die glei-

che pastorale Brisanz besaßen wie die zu-

vor genannten. Sie alle versuchten die lo-

gischen Konsequenzen der augustinischen 

Erbsündenlehre abzumildern. 2007 hat die 

Internationale Theologische Kommissi-

on in einem Dokument, das von Papst Be-

nedikt XVI. (2005–2013) gebilligt wurde,38 
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Cie Vorstellung des „Limbus puerorum' inge gleichsam Off1z1ös verabschiedet WUL -

für ‚bsolet erklärt, nicht ohne darauf hin- de, etwas seltsam Immerhin zeigt
Clas Dokument der Internationalen Theo-zuwelsen, dass diese Nnlıe ormell dogmati-

S1ier worden War. Allerdings usste S1E logischen KOMMI1SSION, einer 1M Auftrag
einraumen, Class dieser „Gedanke lan- der Glaubenskongregation tätıgen NSU-
SC als allgemeine Lehre der Kirche betrach- tution, Cie Bereitschaft einer Kurskor-
tel worden ist  “40. Wenn gleichzeitig fest- rektur, Cie IHNan VO  b Selten des obersten
gestellt wird, dass CI „zahlreiche pastora-

CC„A1]

kirchlichen Lehramts nicht gewohnt ist.
le TODIemMe verursacht habe, I1US$S IHNan Das lässt für Cie ungleic wichtigere und
gerechterweise SaScCH, dass mıt SseiINner Hil- dringendere Frage der Frauenordination
fe jahrhundertelang Cie oben genannten hoffen
pastoralen TODIemMe gerade lösen VCI-

sucht wurden, cla „die Lanclerung des 1IM-
hus 1M etzten den Versuch einer us  IC

A°‚Humanisierung des enseılts bedeutete.
Dass der aufgrun eiInNnes veränderten DIe wenigen hier geschilderten Beispiele

Weltbildes nicht mehr überzeugende und zeigen, dass CS nicht 1Ur In der Frömm1g-
keit, sondern auch auf der Ebene der (jlau-der Neugewichtung des allgemei-

Hen Heilswillens (,ottes überflüssig ‚W OTL- benslehre Trends gibt 1ese sind keines-
dene Gedanke eiINnes besonderen Aufent- WCSS zufällig oder ntellektuelle Spielerei-
haltsortes für ungetauft gestorbene DSaug- als Cie IHNan S1€ auf den ersten 1C.

sehen könnte, sondern entsprechen letzt-
ich pastoralen nliegen, Ja geradezu Not-

Weiterführende Lıteratur SITLUatlionen DIe augustinische Erbsüunden-
Der Autor weiß sich In vielfacher Hinsicht TE erforderte andere Ösungen als Cie

Überzeugung VO allgemeinen Heilswil-den VOoO  b arl Lehmann verfassten und
ter dessen SOWI1e Karl Rahners amen len (jottes. DIe VO  u Joseph Katzınger In

veröffentlichten Ausführungen ZUFK „Ge- seInNnem Vortrag ZU. „Problem der Dog-
mengeschichte” Recht kritisierte HNECU-schichtlichkeit der Vermittlung” 1M 965

erschienenen Band der Heilsgeschicht- scholastische Auffassung VO  b der Dog-
menentwicklung War primärlichen ogmati Mysterium alutis VCI-
Lehrentscheidungen ZUFK Vervollkomm -pflichtet. 1esSe sind zugänglich In arl

Rahner, Sämtliche Werke, 22/1a, be- NUNg des dogmatischen Systems Orlentiert
Katzınger SCHIILE solche Entfaltung kei-arb. VO  b efer Walter /  ichael Hauber,

reiburg Br.-Basel-Wien 2013, 109 —1/1 NCSWCDS aUs, plädier aber gleichzeitig für
Reduktion: „neben der Bereicherung undZur Autorscha Lehmanns vgl den Brief

des VOTL kurzem Verstorbenen Cie e3ar- Ausweltung I1US$S immer wileder Cie Be-

beiter ebd., 11—-XLV. WCSUNS der Vereinfachung stehen auf Cie
Einfac  el des Wirklichen hin, Cie der

Vgl eb:
Ebd., 101

4 ] Ebd., 11
HPahud de Mortanges, Der versperrte Himmel S Anm 35), 3

267Walter / Geschichtlichkeit des Dogmas

die Vorstellung des „Limbus puerorum“ 

für obsolet erklärt, nicht ohne darauf hin-

zuweisen, dass diese nie formell dogmati-

siert worden war.39 Allerdings musste sie 

einräumen, dass dieser „Gedanke […] lan-

ge als allgemeine Lehre der Kirche betrach-

tet worden ist“40. Wenn gleichzeitig fest-

gestellt wird, dass er „zahlreiche pastora-

le Probleme“41 verursacht habe, muss man 

gerechterweise sagen, dass mit seiner Hil-

fe jahrhundertelang die oben genannten 

pastoralen Probleme gerade zu lösen ver-

sucht wurden, da „die Lancierung des Lim-

bus puerorum im letzten den Versuch einer 

‚Humanisierung‘ des Jenseits bedeutete.“42

Dass der aufgrund eines veränderten 

Weltbildes nicht mehr überzeugende und 

wegen der Neugewichtung des allgemei-

nen Heilswillens Gottes überflüssig gewor-

dene Gedanke eines besonderen Aufent-

haltsortes für ungetauft gestorbene Säug-

39 Vgl. ebd., 3.
40 Ebd., 10 f.
41 Ebd., 11.
42 Elke Pahud de Mortanges, Der versperrte Himmel (s. Anm. 35), 38.

linge gleichsam offiziös verabschiedet wur-

de, mutet etwas seltsam an. Immerhin zeigt 

das Dokument der Internationalen Theo-

logischen Kommission, einer im Auftrag 

der Glaubenskongregation tätigen Insti-

tution, die Bereitschaft zu einer Kurskor-

rektur, die man so von Seiten des obersten 

kirchlichen Lehramts nicht gewohnt ist. 

Das lässt für die ungleich wichtigere und 

dringendere Frage der Frauenordination 

hoffen.

3 Ausblick

Die wenigen hier geschilderten Beispiele 

zeigen, dass es nicht nur in der Frömmig-

keit, sondern auch auf der Ebene der Glau-

benslehre Trends gibt. Diese sind keines-

wegs zufällig oder intellektuelle Spielerei-

en, als die man sie auf den ersten Blick an-

sehen könnte, sondern entsprechen letzt-

lich pastoralen Anliegen, ja geradezu Not-

situationen. Die augustinische Erbsünden-

lehre erforderte andere Lösungen als die 

Überzeugung vom allgemeinen Heilswil-

len Gottes. Die von Joseph Ratzinger in 

seinem Vortrag zum „Problem der Dog-

mengeschichte“ zu Recht kritisierte neu-

scholastische Auffassung von der Dog-

menentwicklung war primär an neuen 

Lehrentscheidungen zur Vervollkomm-

nung des dogmatischen Systems orientiert. 

Ratzinger schließt solche Entfaltung kei-

neswegs aus, plädiert aber gleichzeitig für 

Reduktion: „neben der Bereicherung und 

Ausweitung muss immer wieder die Be-

wegung der Vereinfachung stehen auf die 

Einfachheit des Wirklichen hin, die der 

Weiterführende Literatur:

Der Autor weiß sich in vielfacher Hinsicht 

den von Karl Lehmann verfassten und un-

ter dessen sowie Karl Rahners Namen 

veröffentlichten Ausführungen zur „Ge-

schichtlichkeit der Vermittlung“ im 1965 

erschienenen 1. Band der Heilsgeschicht-

lichen Dogmatik Mysterium Salutis ver-

pflichtet. Diese sind zugänglich in: Karl 

Rahner, Sämtliche Werke, Bd. 22/1a, be-

arb. von Peter Walter / Michael Hauber, 

Freiburg i. Br.–Basel–Wien 2013, 109  –171. 

Zur Autorschaft Lehmanns vgl. den Brief 

des vor kurzem Verstorbenen an die Bear-

beiter ebd., XII–XIV.
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wahre Ausgangspunkt er Bereicherung tere Generalsekretär des Konzils, meınte.
Das Konzil hat In SseiINer Pastoralkonstitu-und Entfaltung ist und JlJeibt.“ In der

schließenden Diskussion verdeutlicht e 3 tion Gaudium ef SDes der Kirche Cie Pflicht
dass „die voranschreitende Geschichte des zugewlesen, „die Zeichen der eit CI-

Dogmas In der ac e1in immer HNECU- forschen und 1M Licht des Evangeliums
CS Rückschreiten auf den rsprung als auf auszulegen “* Es hat €1 In kluger Wel-
den Ma{isstab Se1IN Mmuss| ach dem S1e zwischen den „beständigen Fragen der
selbst gerichtet wirch  C444 Er weiß sich hierin Menschen ach dem Sınn des gegenwärtl-
mıt dem Vatikanum ein1g, auf dem CI SCH und des zukünftigen Lebens und ach
eine wichtige gespielt hat. Das KOon- ihrem gegenseltigen Verhältnis“ und den
711 stellt für ihn „‚se1inNer eigenen Intention „1n einer der jeweiligen (Jeneration ANSC-
ach den Versuch dar, wleder Clas Zeugnis Weise“ gebenden Antworten

unterschieden.“*” Dass lehramtliche Ant-der chrift, Clas Ursprüngliche, ‚Invarlan-
te hörbar machen und iıhm gegenüber worten e1in Verfallsdatum aben, ist eine
dem vielen, Was davon bführt, Cie gebüh- ungewohnte und deshalb für viele NCeI-

rende tellung einzuräumen.  45 In dieser hörte, aber durchaus realistische Einsicht.
Einschätzung trifit Katzınger sich mıt dem, Darüber, Was Clas künftig bedeutet, cdarf SC
Was der Inıtlator des Konzils aps Johan- STrıLtienN werden.
NCes (1958—1963) mıt dessen O-
raler Ausrichtung anstrebte. Dabei ging CS

e1in Ernstnehmen der konkreten Siıtua- Der Autor efer Walter, geb 1950 In BIN-
U1OoN, In der der cArısiliche Glaube gelebt ScHhH Rhein, tudium der Philosophie und
werden so11,4° keineswegs 1Ur „tecn1- der Theologie In aınz und Rom, 1980 Pro-

pastorale 4 WIE Erzbischof Pericle Fe- motion zZU  S Dr 20 In Rom, 1989 abi-
licı (1922-1982), der ekretär der vorbe- litation In übingen, 1990 —2015 Univ.-Pro-
reitenden Konzilskommission und Späa- fessor Ffür ogmati und Direktor des Ar-

Joseph Katzinger, [Das Problem der Dogmengeschichte ın der Sicht der katholischen Theologie
S Anm. 9) 575
Ebd., 593
Ebd., 594 Katzınger sieht ın diesem Dezember 1965, unmittelbar nach dem ofhziellen
Abschluss des Vatikanums gehaltenen Vortrag bereits Cdie künftigen Auseinandersetzungen

Clie Interpretation des Konzils OTAaUuUSs Vel. eb /u selner Rolle auf dem Konzil SOWIE SE1-
1Tiec1HN Beltragen ZuUu!r nachkonziliaren Diskussion, der sich als Präfekt der Glaubenskongre-
gatıon Uun: als aps! beteiligt hat, vgl fIeven Boeve, Benedikt AÄVI., 1n Michael Quisinsky / eier
Walter / Clemens Carl, Personenlexikon zu /weiten Vatikanischen Konzil (S. Anm 1) 5 ] — 55
Vgl Joseph Komonchak, Der Kampf für das Konzil während der Vorbereitung),
1n Giuseppe Alberigo / Klaus Wittstadt (Ho.) Geschichte des /weiten Vatikanischen Konzils

1, Mailnz-Leuven 1997, 189-401, bes 189-—-193.394-401
/Zit eb: 197 Vgl uch Massımo Faggioli, Art Felici, 1n Michael Quisinsky / Peter Walter / Cle-
TFMeEeHN Carl, Personenlexikon zu / weiten Vatikanischen Konzil S Anm 1) 1053
/weites Vatikanisches Konzil, Pastoralkonstitution über Cdie Kirche ın der Welt Cdieser e1t (zaudi-

et SDeES eier Hunermann (He.) DIie Dokumente des /weiten Vatikanischen Konzils. KON-
stiıtutionen, Dekrete, Erklärungen. Lateinisch-deutsche Studienausgabe Herders Theologischer
Kommentar zu /weiten Vatikanischen Konzil 1) Freiburg Br -—-Basel-Wien 2009 Sonder-
ausgabe), 595
Ebd
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wahre Ausgangspunkt aller Bereicherung 

und Entfaltung ist und bleibt.“43 In der an-

schließenden Diskussion verdeutlicht er, 

dass „die voranschreitende Geschichte des 

Dogmas […] in der Sache ein immer neu-

es Rückschreiten auf den Ursprung als auf 

den Maßstab sein [muss], nach dem sie 

selbst gerichtet wird.“44 Er weiß sich hierin 

mit dem 2. Vatikanum einig, auf dem er 

eine wichtige Rolle gespielt hat. Das Kon-

zil stellt für ihn „seiner eigenen Intention 

nach den Versuch dar, wieder das Zeugnis 

der Schrift, das Ursprüngliche, ‚Invarian-

te‘ hörbar zu machen und ihm gegenüber 

dem vielen, was davon abführt, die gebüh-

rende Stellung einzuräumen.“45 In dieser 

Einschätzung trifft Ratzinger sich mit dem, 

was der Initiator des Konzils Papst Johan-

nes XXIII. (1958–1963) mit dessen pasto-

raler Ausrichtung anstrebte. Dabei ging es 

um ein Ernstnehmen der konkreten Situa-

tion, in der der christliche Glaube gelebt 

werden soll,46 keineswegs nur um „tecni-

ca pastorale“47, wie Erzbischof Pericle Fe-

lici (1922–1982), der Sekretär der vorbe-

reitenden Konzilskommission und spä-

43 Joseph Ratzinger, Das Problem der Dogmengeschichte in der Sicht der katholischen Th eologie 
(s. Anm. 9), 573.

44 Ebd., 593.
45 Ebd., 594. Ratzinger sieht in diesem am 15. Dezember 1965, unmittelbar nach dem offi  ziellen 

Abschluss des 2. Vatikanums gehaltenen Vortrag bereits die künft igen Auseinandersetzungen 
um die Interpretation des Konzils voraus. Vgl. ebd. Zu seiner Rolle auf dem Konzil sowie zu sei-
nen Beiträgen zur nachkonziliaren Diskussion, an der er sich als Präfekt der Glaubenskongre-
gation und als Papst beteiligt hat, vgl. Lieven Boeve, Benedikt XVI., in: Michael Quisinsky / Peter 
Walter / Clemens Carl, Personenlexikon zum Zweiten Vatikanischen Konzil (s. Anm. 1), 51–  53.

46 Vgl. Joseph A. Komonchak, Der Kampf für das Konzil während der Vorbereitung (1960  –1962), 
in: Giuseppe Alberigo / Klaus Wittstadt (Hg.), Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils 
(1959  –1965). Bd. 1, Mainz–Leuven 1997, 189 – 401, bes. 189  –193.394 – 401.

47 Zit. ebd., 197. Vgl. auch Massimo Faggioli, Art. Felici, in: Michael Quisinsky / Peter Walter / Cle-
mens Carl, Personenlexikon zum Zweiten Vatikanischen Konzil (s. Anm. 1), 103 f.

48 Zweites Vatikanisches Konzil, Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt dieser Zeit Gaudi-
um et spes 4: Peter Hünermann (Hg.), Die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils. Kon-
stitutionen, Dekrete, Erklärungen. Lateinisch-deutsche Studienausgabe (Herders Th eologischer 
Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil 1), Freiburg i. Br.–Basel–Wien 2009 (Sonder-
ausgabe), 595.

49 Ebd.

tere Generalsekretär des Konzils, meinte. 

Das Konzil hat in seiner Pastoralkonstitu-

tion Gaudium et spes der Kirche die Pflicht 

zugewiesen, „die Zeichen der Zeit zu er-

forschen und im Licht des Evangeliums 

auszulegen“48. Es hat dabei in kluger Wei-

se zwischen den „beständigen Fragen der 

Menschen nach dem Sinn des gegenwärti-

gen und des zukünftigen Lebens und nach 

ihrem gegenseitigen Verhältnis“ und den 

„in einer der jeweiligen Generation ange-

messenen Weise“ zu gebenden Antworten 

unterschieden.49 Dass lehramtliche Ant-

worten ein Verfallsdatum haben, ist eine 

ungewohnte und deshalb für viele uner-

hörte, aber durchaus realistische Einsicht. 

Darüber, was das künftig bedeutet, darf ge-

stritten werden.

Der Autor: Peter Walter, geb. 1950 in Bin-

gen am Rhein, Studium der Philosophie und 

der Theologie in Mainz und Rom, 1980 Pro-

motion zum Dr. theol. in Rom, 1989 Habi-

litation in Tübingen, 1990 –2015 Univ.-Pro-

fessor für Dogmatik und Direktor des Ar-
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heitsbereichs Quellenkunde der Theologie Systematischen Theologie, hg. Von Thomas
des Mittelalters (Raimundus-Lullus-Insti- Dietrich Michael Quisinsky UTE Roth
tut) der Theologischen der UnNt- Tobias peck, reiburg Br.-Basel-Wien
Versitd reiburg DF., seit 199] Mitglie 2015; Syngrammalta. Gesammelte chriften
des Okumenischen Arbeitskreises evangeli- Theologie und Kirche Mittelrhein,
scher und katholischer Theologen, setit 2004 hg. Von AUS Arnold, Üürzburg 2015; SyN-
Vorsitzender der Gesellschaft ZUT ErAUSQA- Gesammelte chriften H-
he des COorDus Catholicorum. Publikationen: MANISMUS und atholischer Reform, hg.
Syngrammalta. Gesammelte Schriften ZUT Von Günther Wassilowsky, uUnster 2015

Theologie der Sakramentalität
ARTIN SLTIUFLESSER JORIS GELDHOF
NDY THEUEFER HG.)

.1 30) 00718 DE  z 84l {r„E1n Symbol dessen,
Wäas WIF sind“
Liturgische Perspektiven ZUT: Frage NEU y } bolder Sakramentalität dese n a  WE Pnr  Han SiNd«Was sind eigentlich Sakramente, Was el
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